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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1993

Norm

ABGB §879 Abs1 BI

ABGB §879 Abs1 BIIo

Rechtssatz

Der Rechtssatz, daß Verträge, die die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz des Schuldners bezwecken, nichtig

sind, gilt auch für Verträge, die den Übergang von Forderungen und anderen Rechten zum Gegenstand haben, sofern

die Vertragspartnerin damit den wirtschaftlichen Ruin des Schuldners anstreben. Doch kann die Überlassung der

Forderung bzw. des Rechts für sich allein noch nicht als existenzgefährdend angesehen werden, hat sie doch an sich

keine rechtlichen Auswirkungen auf die Position des Schulders.
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